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EN PRATIQUE

ESPERIENZE PRATICHE

Subventionen

fur Liegestellen
aus Holz

Damit besondere ortliche Gegeben-
heiten beriicksichtigt werden konnen,
wird ab sofort auf Zusehen hin auch
an stapelbare oder festeingerichtete
Liegestellen aus Holz der Bundesbei-
trag geleistet, wenn damit 6ffentliche
Schutzriume ausgeriistet werden, die
den TWP-Normen (Kammernsystem)
oder den TWS-Normen fiir Freifeld-
Schutzraume entsprechen.

Bundesbeitridge werden nur an Liege-
stellen aus Holz geleistet, deren Sy-
stem die Schockpriifung bestanden
hat. Eine weitergehende Priifung die-
ser Liegestellen durch das Bundesamt
findet nicht statt, und es wird keine
Zulassungsbewilligung im Sinne der
einschldgigen Vorschriften des BZS
erteilt. Der Bundesbeitrag an Liege-
stellen aus Holz wird in Form einer
Pauschale ausgerichtet. Der beitrags-
berechtigte Pauschalbetrag fiir ge-
werbsmassig hergestellte Liegestellen
ist auf 45 Fr. pro Liegestelle festge-
legt. Fir Liegestellen, welche durch
die Zivilschutzorganisationen in In-
struktionsdiensten hergestellt werden,
betrdgt die beitragsberechtigte Pau-
schale 20 Fr. pro Liegestelle.

Es besteht kein Anspruch, weder auf
Abgeltung des fiir die Lagerung der
stapelbaren Liegestellen oder des fiir
die fest eingerichteten Liegestellen be-
anspruchten Raumes noch auf eine
Beitragsleistung des Bundes an die
Kosten des Unterhalts, der Lagerung
sowie eines allenfalls notwendig wer-
denden Ersatzes.

Die Beitragsgesuche fiir Liegestellen
aus Holz zur Ausriistung neu zu erstel-
lender oOffentlicher Schutzraume ge-
mass Ziffer 2, Absatz 1, hievor sind
derjenigen Stelle einzureichen, welche
fiir die Genehmigung des Projektes
des offentlichen Schutzraumes zustén-
dig ist. Fiir die Beitragszusicherung
zur Ausriistung bestehender offentli-
cher Schutzrdume der erwihnten Art
mit Liegestellen aus Holz sind die
kantonalen Zivilschutzamter zustédn-
dig. Die Beitragszusicherungen fallen
zu Lasten der jadhrlichen Zusiche-
rungstranche des betreffenden Kan-
tons. Die Abrechnungen sind in allen
Fillen zusammen mit den Einrich-
tungsplédnen an das Bundesamt zu lei-
sten.
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Schockgeprufte Schutzraum-Liegestellen
aus Holz

Hersteller/Fabricant

Typ/Type

Zivilschutz/Protection civile

SRHB/MSA (BZS/OFPC 1322.00/2)
SRHB/MSA/TG 80 ohne Beschlage

(BZS/OFPC 1322.00/3)

Amt fir Zivilschutz
des Kantons Thurgau
8500 Frauenfeld

Blum AG
3145 Niederscherli

Metallwarenfabrik Nageli AG
8594 Guttingen

TG 80

Hotz Max
Neuwiesenstrasse 10

8630 Ruti ZH

OSO Riti

Gebr. Huwyler, Schreinerei
6312 Steinhausen

Huwyler

Walder AG
Obere Haldenstrasse
9327 Tibach

WALCO LE

Staro AG
8413 Neftenbach

Staro

Trippel, Holzbau
7000 Chur

SRHB/MSA

Zivilschutz 5/84



	Subventionen für Liegestellen aus Holz

